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ßEBAUUNGS- UNO GRONORONUNGSPLAN 
nSAFFEIRSTETTEN-MITTE" 

Die Gemeinde Bad Füssing erläßt folgende Satzung aufgrund der: 

§ 2, 9 und 10 des Baugesetzbuches Ih der Fassung der 
Bekanntmachung vom 08.12.1986. 

des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern I. d. 
F. der Bekanntmachung vom 05.12.1973 (GVBI. 5 600) zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 08.10.1974 (GVBI. S 5502). 

der Verordnung über die baul iche Nutzung der Grundstücke I. d. 
F. der Bekanntmachung vom 15.09.1977 (BG 'BI. 15. 1763). 

des Art. 91 Abs. 3 der Bayer. Bauordnung i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 02.07.1982 (GVBI. S. 419). 

der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitp1äne, sowie 
die Darstel l ung des Planinhalts vom 30.07.1981 (8GBI. I 5 833). 

au~ Grund des Bay.NatSchG i. d. F. der Bekanntmachung vom 
10.10.1982, zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.07.1986. 
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FESTSETZUNGEN DURCH TEXT: 

§ 1 Art und Maß der baul ichen Nutzung 

(1) Art der baul ichen Nutzung 

1. Allgemeine Wohngebiete WA nach § 4 BauNVO 

un~ulässig sind die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 BauNVO 
wie: 

sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 
Anlagen für Verwaltungen sowie für sportl iche 
Zwecke 
Gartenbaubetriebe 
Tankstel len 
Ställe für Kleintierhaltung als Zubehör zu 
Kleinsiedlungen und landwirtschaftlichen 
Nebenerwerbsstellen; die Zulässlgkeit von 
untergeordneten Nebenanlagen und Einrichtungen für 
die Kleintierhaltung nach § 14 bleibt unberührt. 

2. 	 Sondergebiete "Kurgebiet" SO I - SO III r:ach § 11 Abs. 
2 BauNVO 

zulässig sind: 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
Schank- und Speisewirtschaften, Tagescafes u.ä. 
Betriebe, die dem Kurgebiet dienen 
Einzelhandelsbetriebe, die dem Kurgebiet dier:en 
Räume für freie Berufe 
Wohnungen ... 

unzulässig sind: 
Behergungsbetriebe mit Küchen und sonstigen 
Koc h einrichtungen in Zuordnung zu den einzelnen 
Zimmern. 

(2) Maß der bau1 ichen Nutzung 

Für die einzelnen Baugrundstücke gilt vorrangig das Maß 
de l- bau; ichen i\!utzung, dc,5 im Plan durch Bau! inien,. 
Baugrenzen und Geschoßzah l en festgesetzt ist. Das in 
Tabel le nform oder in der Z9ichnurg (als Anlage ) 
aufgefGhrte HÖchst- bzw. Mindestmaß darf nicht Gber- bzw. 
unterschr i tten werden. 
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Für die Grundstücke~ dessen Grundstücksgrenze sich nicht 
geändert ha~en~ gilt das Maß der baulichen Nutzung In 
Tabellenform: 

F 1 . N r . GFZ GRZ GÜZ 
Höchstwerte Höchstwerte Mlndestwerte 

869/2 o~ 32 o~ 16 O~40 
867 ~ ~ o~ 50 
857/2 O~87 O~29 0~40 
854/3 o~ 26 o~ 1 1 0~40 
857/1 0~96 o~ 32 0~40 

-854/4 0~29 o~ 23 0,40 
856 o~ 61 O~20 O~40 
664 - , - - , - 0,50 
663 ~ 

- ~ - o~ 50 
777/1 0~28 o~ 09 0~40 
776 0,50 o~ 17 0~40 
775/6 0, 77 o~ 27 0~40 
21/4 o~ 36 o~ 18 o~ 40 
854 o~ 50 o~ 17 0~40 
857 0,47 o~ 33 o~ 40 
858 0,47 o~ 17 o~ 40 
775/5 o~ 66 0~22 o~ 40 
778 o~ 39 o~ 15 0~40 
777 0,44 0,22 0~40 
662 ~ ~ o~ 50 
662/2 1 ~ 09 0~36 0~40 
665/2 o~ 3 <) o~ 13 0~40 
665/4 - , - - , - o~ 50 
665 ~ 

-
~ 
- o~ 50 

865/1 0~84 0~35 0~40 
865 o~ 33 o~ 13 0~40 
865/3 0, 57 0, 19 O~40 
864 1 ~ 05 o~ 26 o~ 40 
865/2 O~42 o~ 21 0~40 
866/2 0~35 o~ 18 O~40 
866 0,33 0, 16 0,50 
866/5 o~ 35 o~ 17 o~ 40 
866/3 - ~ - -

~ 
- o~ 50 

Für die Grundstücke~ dessen Grundstücksgrenzen sich 
geändert haben~ gi lt das Maß der baul ichen Nutzung in der 
als Anlage beiliegenden Zeichnung (Lageplan M 1:500). 
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§ 2 Überbaubare Grundstücksflächen 

(1) Ausnahmen von Baulinien, Baugrenzen und Abstandsflächen 

1. 	Baulinien: Ein Vor- und Zurücktreten von 
Gebäudeteilen bis zu einem Maß von 1,50 m 
Ist zulässig, wenn die Summe der 
Abweichungen entlang der Baulinie 1/4 der 
Gebäudeflucht nicht überschreitet und 
Gründe des § 4 Abs. 2 dafür sprechen. 
Von den gesetzlichen Abstandsflächen gem. 
Art. 6 und 7 BayBO sind Abweichungen nach 
Art. 91 Abs. 1 Nr. 6 BayBO zulässig. 

2. 	 Baugrenzenj Ein Vortreten von Gebäudeteilen bis zu 
Sonderbau einem Maß von 1,50 m ist zulässig, wenn 
~ I nl en: die Summe der Abweichungen entlang der 

Baugrenze 1/3 der Gebäudeflucht nicht 
überschreitet. 

(2) 	 Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind 
Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO, ausgenommen 
Terrassen und gedeckte Freisitze sowie Abfallbehälter 
unzulässig. 

(3) 	 Tiefgaragen sind Innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche und auf den dafür ausgewiesenen 
Flächen zulässig. 

§ 3 Gebäude- und Gestaltungsmerkmale 

(l) 	 Höhenlage 

1. 	 Bel Gebäuden darf die Fußbodenoberkante des 
Erdgeschoßes max. 0,30 m über dem Niveau der 
jeweils nächstgelegenen Straßen- oder 
Gehste Igoberkante liegen. 

2. 	 Die Oberkante der fertig bepflanzten ader 
befestigten Tief~arage muß mit dem Niveau des 
angrenzenden Geländes übereinstimmen. 
(Gel ändemodel] ierung) 
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(2) Fassadenausbildung / Fassadengestaltung 

1. 	 Die Längsseite der Fassaden von Hauptgebäuden mit 
mehr als 32 m Länge ist durch vertikale 
Gl iederungselemente, wie z. B. Treppenhäuser, 
Wintergärten u. a., auf voller Höhe der Fassaden 
in rhythmischer Wiederholung zu gl iedern. 

2. 	 Gllederungs- und Gestaltungselemente, wie 
RlsaT ite, Glasveranden, u. a. si,nd bei 
Fassadenänderungen an bestehenden Gebäuden und bei 
Neubauten zulässig. Als sichtbare 
Konstruktionssysteme in Verbindung mit 
Ausfachungsmaterlal len sind Kombinationen von 
Holz/Glas in filigraner Bauweise zulässig. 

3. 	 Bel Hauptgebäuden sind Fassaden, die weder durch 
Fenster noch durch andere Öffnungen durchbrochen 
und gegl iedert werden, nicht zulässig. 

4. 	 Die Fassaden der Gebäude sind grundsätzl ich In 
Putzbauweise auszuführen. 
Außerdem sind zulässig: 

untergeordnete Holzverschalungen in einfacher 
Ausführung 
bauliche Nebenanlagen sowie landwirtschaft1 iche 
Wirtschaftsgebäude in Holzbauweise. 
ZIerputze, Metall-, Kunststoff- und sonstige 
Verkleidungen sowie sichtbare 
Sockelausbildungen sind nIcht zulässig. 

5. 	 Balkonumwehrungen sind in Material und Ausführung 
auf den Charakter der Fassade und deren 
Gliederungselemente abzustimmen. Zulässig sind 
Ausführungen in Holz, überwiegend in Beton 
ausgebildete Balkonumwehrungen sInd unzulässig. 

6. 	 Kletterhilfen zur Fassadenbegrünung wie Latten
und Schnurgerüste, Rankgitter und Wandspal ier, 
sind zulässig. 

(3) Dachausbildung / Dachgestaltung 

1. 	 Sondergebiete, Allgemeine Wohngebiete 

1.1 	Die Dächer der Hauptgebäude sind, gemäß 
planzeichnerisch festgesetzter Firstrichtung, 
auszubilden. 

1.2 	Die zulässige Dachneigung beträgt 30° bis 35°. 
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1.3 	Kniestock: 
zulässIg bei I und D = 1 J 40 m 

bei 11 und D = 0J60 m 
unzulässig ab 111 Geschosse J jedoch als 
konstruktiver Dachfuß mit max. 0J30 m bis OK 
Pfette mögl ich. 

1.4 	Dachgauben J Dacheinschnitte sind unzulässig. 
Ebenfalls unzulässig sind Dachflächenfenster 
größer als 1J 5 qm. 

1
1.5 Die Dächer sind mit einem Traufüberstand von max. 


J 20 m auszubilden. Bei vorspringenden Bauteilen 

ist der Traufüberstand auf die Vorderkante des 

Bauteiles abzustimmen. 

Der ortsgangseltlge Dachüberstand ist von 0J80 m 

bis 1 J 20 m zulässig. 


1.6 	Zulässig sind rote Dachziegeleindeckungen. 
Ausnahmsweise sind für flachgeneigte 
Zwischenbauteilen von Vorbauten auch 
Blecheindeckungen zulässig. 

1.7 	Vorspringende Bauteile J wie z. B. Wintergärten J 

überdachte Balkone sind in gleicher Eindeckungsart 
und gleichem EIndeckungsmaterial wie das Hauptdach 
auszuführen. Ausnahmsweise sind im Misch- und 
Sondergebiet Glaseindeckungen zulässig. 

2. 	 Aufzugsüberbauten über Dach sind bei Neubauten 
unzulässig. 

3. 	 KamIne sind nur verputzt zulässig. 

4. 	 Entlüftungsschächte sind unter Dach 
zusammenzufassen und Qber Dach gestalterisch wie 
Kamine auszubilden. 

5. 	 Solaranlagen sind nur in der Dachebene liegend 
zulässig. 

6. 	 Soweit planerisch nicht anderweitig festgesetzt J 

sind bei Nebengebäuden und freistehenden Garagen 
nur Satteldächer mit einer Dachneigung von 15° bis 
25° zulässig. 
Die Firstrichtung ist parallel zur längeren Se i te 
des Gebäudes zu wählen. Als Dacheindeckung sind 
rote Dachziegel CBeton- ode~ Ziegelmaterial) 
zulässig. 

7 . " 	 Tlefgaragenabfahrcen J d i e gemäß planzeichnerischer 
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Darstel lung parallel an die Hauptgebäude 
angebunden werden sind mit Pultdächern zu 
Oberdachen und In gleicher Deckungsart und in dem 
gleichen Material wie das Hauptdach einzudecken. 
Als Dachneigung sind 15° bis 25° zulässig. 
Freistehende Abfahrten sind mit Satteldächer zu 
Oberdecken. 

§ 4 Stellplätze fOr PKW und Fahrräder 

(1) Stellplätze für PKW 

Zur Erfüllung der Stellplatzverpf l ichtung nach Art. 55 
BayBO 	 wird auf der Grundlage der Bekanntmachung Ober 
die Richtzahlen fOr den Stellplatzbedarf (IMBek. vom 
12.02.1978)7 Anlage zu Abschnitt 3 MAB!. S. 181) 
folgender Schlüssel fOr die Errichtung von 
Stellplätzen festgesetzt: 

1 	 Stellplatz fOr: 
1 Wohnung 
2 Fremdbetten 
30 qm Verkaufsnutzfläche 7 jedoch mindestens 3 

Stellplätze fOr Geschäftseinheit 
10 qm Nettogastraumfläche 
20 qm Praxisfläche 7 jedoch mind. 3 Stellplätze je 

Praxis 
30 qm Büro- und Verwaltungsfläche 7 jedoch mind. 1 

Stellplatz je Büro 
je 5 	 Sitzplätze in Versammlungsstätten (z. B. 

Theater 7 Konzerthäuser 7 Lichtspleltheater 7 
Vortragssäle) 

je 10 Sitzplätze in Kirchen 
Je 5 Kleiderablagen in Hallen- und Freibädern 
je 20 Kinder in Kindergärten 7 jedoch mind. 3 

Stellplätze 
2 Betten in Sanatorien und Kuranstalten 
3 Betten in Krankenanstal ten überört llcher Bedeutung 
4 Betten in Krankenanstal ten ört 1 icher Bedeutung 

(2) Abstellplätze fOr Fahrräder 

In Ergänzung zu der Satzung der Gemeinde Bad FOsslng 
Ober die Anlage von Fahrradabstellplätzen wird 
festgesetzt 7 daß für 30 % der Gesamtbettenzahl eine,s 
Betriebes je Bett 1 Stellplatz zu errichten und gemäß 
§ 7 dieser Satzung in die Freiflächengestaltung 
einzubeziehen ist. 
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§ 5 	 Freiflächen und Grünordnung 

(1) 	 Verkehrsflächen 

1. 	 Die Trag- und Deckschichten bei öffentlichen 
und privaten Parkplätzen sind in wasser- sowie 
luftdurchlässiger Bauweise auszubilden (z. B. 

Schotterrasen, Rasenpflaster, Rasengittersteine, 
wassergebundene- oder sandstabilisierte Decke). 

Oberflächenwasser ist zu versickern. 

Für Zufahrten und Behindertenparkplätze können 
engfugig verlegte Plattenbeläge verwendet werden. 

2. 	 Verkehrsflächen für Sicherheits- und Rettungs
fahrzeuge sind wie § 5, Abs. 1 Nr 1 und darüber 
hinaus mit verstärkten Tragschichten auszubilden. 

3. 	 Fuß- und Radwege: 

Die Deckschichten für Fuß- und Radwege im Straßen

bereich sind in Natursteinpflaster, Betonsteinen, 

Mastixbelag oder wassergebundenen- bzw. sandstabi

lisierter Bauweise auszubilden. 

Die Deckschichten fUr Fuß- und Radwege im öffentlichen 

Grün- und im Aussenbereich sind in wassergebundener 

bzw. sandstabilisierter Bauweise auszubilden. 


4. 	 Tiefgaragen: 

Die Oberkanten der Tiefgaragendecke werden mit 
65 cm unter der vorhandenen bzw. von der Bauauf
sichtsbehörde festgelegten Geländeoberfläche fest 

gesetzt. Auf die Tiefgarage ist eine Vegetations
schicht von mind. 65 cm aufzubringen. Die betreffenden 
Flächen sind zu begrünen und zu bepflanzen. 
Standorte für großkronige Bäume im Bereich von 
Tiefgaragen sind in einer lichten Weite von mindestens 
2,60 m Länge und mindestens 2,30 m Breite als Schacht 
durchgehend bis in den natürlichen Untergrund auszu
bilden 	 
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Hinweis: 


Bei notwendigen Feuerwehrzufahrten über Tief

garagen sind entsprechende statische Verstärkungen 

vorzunehmen (Brückenklasse 30). 


(2) Grünflächen 

Für alle öffentlichen und privaten Freiflächen 
sind qualifizierte Freiflächengestaltungspläne' 
im Maßstab 1 : 200 zu fertigen. 
Diese Freiflächengesta1tungspläne sind Bestandteil 
des Bauantrages und mit diesem einzureichen. Im 
Freiflächengestaltungsplan sind alle Grünflächen, 
Pflanzungen, Terrassen, Zugänge, Zufahrten, Feuer
wehrzufahrten, Stellplätze, Umrisse der Tiefgaragen 

und sonstige Gartenbauten wie Pergolen, Wasserbecken 
u.a.m. darzustellen. 

Art und Größe des Baumbestandes über 15 cm Stamm

durchmesser, in 1 m Höhe gemessen~ auf dem Grundstück 

selbst und 5 m weit auf angrenzenden Nachbargrund

stücken sind nachzuweisen. Geplante Maßnahmen an 

den vorhandenen Bäumen sind zu erläutern. 


1. Öffentliche Grünflächen im Verkehrsbereich 

1.1 Baumgräben 

Baumgräben, Baumscheiben oder anderweitige Standorte 
für Straßenbäume sind so auszubilden, daß für 1 Baum 
mindestens 8 m2 Vegetationsfläthe gesichert sind. 
Der Wurzel raum ist 80 cm hoch mit Oberboden zu ver
füllen. 
Vorher ist der Untergrund zu lockern, daß Wasser 
versickern kann. 
Einzelbaumscheiben oder Standorte für Bäüme in 
befestigten F1ächen sind mit 1 Drainage-Gießring 
pro Baum zu versehen. Nur in Ausnahmefällen können 
die Baumscheiben mit wasser- und luftdurchlässigem 
Oberflächenmaterial ausgebildet werden. 



- 9 

1.2 Grünflächen 

Grünflächen sind als Rasenflächen oder Pflanz
flächen anzulegen. Auf die Pflanzschemen wird 
verwiesen. 

1.3 Pflanzungen in Sichtdreiecken , I 

Bäume in Sichtdreiecken sind nach den gültigen 
Verkehrsvorschriften aufzuasten. Sträucher und 
Bodendecker dürfen die Höhe von 0,80 m nicht 
überschreiten. 
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2. Öffentliche Parkanlagen 

Parkanlagen sind als Wiesen-, Rasen- und ge
schlossene Pflanzflächen anzulegen. 
In den Grünflächen ist auch die Pflanzung von 
Einzelbäumen und Baumgruppen vorzunehmen. Die 
Pflanzung von Hecken in freiwachsender oder ge
schnittener Form ist zu l ässig, ebenso die Pflanzung 
von Rosen, Stauden, Bodendecker und Einjahresblumen. 

Die Auswahl für Bäume und Sträucher ist über
wiegend mit heimischen und bodenständigen Arten 
zu treffen. Die Verwendung von Kulturformen ist 
zulässig. Ausgeschlossen sind: 
Blaufichten in allen Arten Picea pungens 
Trauerbirke Betula pendula 

"Youngii" 

Gemeine Berberitze Berberis vulgaris 

Lebensbaum Thuja orientalis 


und occidentalis 

Qualifikation 
Bäume Fertige Alleebäume 

mindestens STU 18/20 
Heister- und 
Solitärgehölze Ballenware 

Höhe mindestens 125 cm 
Breite mindestens 80 cm 

Sträucher: 2-3 x verpflanzt 
5- 7 Grundtriebe 
Höhe mindestens 80 cm 

Bodendecker 2-3 x verpflanzt 
Topfballen 
Höhe mindestens 20 cm . 
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3. Private Grünflächen 

Gärten und Vorgärten von Privathäusern und Kur

wohnen sind so anzulegen, daß die Grünflächen 

wie folgt betragen: 

für Bestand mind. 40 %des Baugrundstückes (GUZ = 0,4) 


für Neubauten mind. 50 %des Baugrundstückes (GUZ = 0,5) 


Bei landwirtschaftlichen Hofstellen entfällt die 

Grünflächenzahl. Die Grünflächenzahl GUZ bezieht 

sich auf die reine Grünfläche. 

Hierzu zählen nicht die befestigten Flächen, einschl. 

der begrünten Stellplätze (z. B. Rasengittersteine 

oder ähnl i ches), Feuerwehrzufahrten und Badebecken. 


Auf je 120 m2 Grünfläche wird die Pflanzung von 

mindestens 1 Baum festgelegt. 


Ferner werden folgende Arten und Qualifikationen 

für die Randpf l anzungen entlang der Grundstücks

grenzen festgelegt: 


Qualifikation Bäume: 

Fertige Alleebäume, mindestens STU 14/16 


Arten: 

Spitzahorn Acer platanoides 

Stieleiche Quercus robur 

Linden in Arten Ti 1i a 

Eberesche Sorbus aucuparia 

Weißdorn/Rotdorn Crataegus monogyna/leavigata 

in Arten 
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Zierapfel Malus f10ribunda 
Vogelkirsche Prunus avium P1ena 
Obstbäume in Arten, Sorten, Zier- und Kulturformen 

Qualifikation Heister und Solitärgehölze: 

Ballenware Mindesthöhe 100/125 cm 


Mindestbreite 60/80 cm 


Arten: 
Felsenbirne Ame1anchier canadensis 
Schneeball Viburnum 
in Arten 
Forsythie Forsythia spectabi1is 
Scheinquitte Chaenome1es japonica 
Scheinquitte Chaenome1es 1agenaria 
Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
Eibe in Arten Taxus 

Qualifikation Sträucher: 
2-3 x verpflanzt / 5-7 Grundtriebe 
Mindesthöhe 80 cm 
Pflanzdichte 1 Strauch pro 1,5 m2 

Arten: 
Beerensträucher als Nutzsträucher 
Gemeine Schneebeere Symphoricarpos racemosus 
Schneebeere Symphoricarpos chenau1tii 
Kornelkirsche Cornus mas 
Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
Haselnuss Cory1us avel1ana 
Liguster Ligustrum vu1gare 
Feldahorn Acer campestre 
Hainbuche Carpinus betulus 
Kolkwitzie Ko 1k'l/i tzi a amabi 11 i s 
Pfeifenstrauch Phi1adelphus coronarius 
Flieder in Wild Syringa 
und Kulturarten 
Schlehe Prunus spinosa 
Quitten Cydonia oblonga 
Heckenkirschen Lonicera xylosteum 
Weigelie in Sorten Weigeiia 
Zierjohannesbeere Ribes sanguineum 

Wildrosen, Park- und Strauchrosen in Arten 
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Alle Randpflanzungen sind entweder mindestens 
3 m breit / frei wachsend oder als geschnittene 
Hecken mit einer Mindestbreite von 1 manzulegen. 
Bei Randpflanzungen sind die Grenzabstände nach 
dem bayer. Nachbarrecht einzuhalten. 

Die Pflanzenauswahl fUr die Innenbereiche der Gärten 
und die Verwendung von Bodendeckern, Rosen und 

Stauden ist freigestellt. 
Das Anpflanzen von Obstbäumen und Beerensträuchern 

in den Gärten ist vorrangig vorzunehmen. 

4. Flächen fUr Landwirtschaft 

Bestehende Obstgärten, Wiesen und Weiden an den 
Ortsrändern und zwischen dem alten Dorfkern und 

dem bestehenden oder geplanten Kurwohnen mUssen 
erhalten werden. 
Als Pufferstreifen für Immissionen und zur Trennung 
des Dorfgebietes von den Wohngebieten sollen diese 
Flächen weiterhin als W~ese oder ~eiden genutzt 
werden. 

5. Obstwiesen 

Die dorftypischen Obstwiesen an den Ortsrändern 
von Alt-Füssing sind als Ortsrandeingrünung zu 
sichern. Sie leisten eine deutliche Zäsur zwischen 
altem Ortskern und dem Kurwohnen. Eine Bebauung ist 
nicht möglich. Alte Bestände sind zu verjUngen. 
Bei einer Neupflanzung ist auf alte Obstsorten 
als Hochstamm zurückzugreifen. 

6. Schutz des Oberbodens 

Bei allen Baumaßnahmen ist der Oberboden so zu 
schUtzen und zu pflegen, daß er jederzeit wieder
verwendungsfähig ist. 
Oberbodenlagerungen müssen in Mieten mit einer 
Basisbreite von 3 m und einer Kronenbreite von 
1 m und in einer Höhe von maximal 1,50 m angelegt 
vverden. 
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Flächenlagerungen dürfen nicht höher als 1 m sein. 
Oberbodenlager sind oberflächig mit einer Decksaat 
zu versehen. 

7. Begrünte Architekturelemente 

Zur Intensivierung ökologischer Ausgleichsflächen 
ist die ergänzende Gestaltung der privaten und 
öffentlichen Freiflächen und Gebäude mit begrünten 
Architekturelementen vorzunehmen. 
Zulässige begrünte Architekturelemente sind 
insbesondere: 
Fassadenspaliere und freistehende Spaliere 
Rankgerüste an Fassaden und freistehende Rankgerüste 
Rankgitter an Balkonen und Loggien 
Zulässige und empfohlene Pflanzenarten zur Begrünung 
von Architekturelementen sind: 
Alle handelsüblichen Schling- und Klettergewächse. 
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.

8. 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 


Pflanzschema für Straßen, Wege und Plätze 

Münchener Straße 

Das Pflanzschema des Bebauungsplanes "Kurgebiet Süd" 


wird aufgenommen. 


Pflanzung einer Baumallee. 


Baumarten: 


Wildkirsche Prunus avium 'Plena ' 


Wildbirne Pyrus communis 

Hochstamm, 4xv., Umfang 20/25 


Pflanzabstand 8 m 


Safferstettener Straße 


Bestehende Baumreihen bleiben erhalten, Ergänzung 


mit gleichem Pflanzmaterial. 

Baumart: 

Amerikanische Roteiche - Quercus rubra 


Hochstamm, 4xv. m.B., Umfang 20/25 

Pflanzabstand 8 m 


Steinreuter Straße 


Verkehrsberuhigung durch das Pflanzen einer 


Baumallee an der südlichen Straßenseite. Im 

Bereich Kreuzung Saffenstettener Straße Pflanz

gebot auf privatem Grundstück. 

Baumarten: 
Baumhasel Corylus colurna 

Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia 
Silberlinde Sorbus tomentosa 
Hochstamm 3xv., Umfang 14/16 

Pflanzabstand 8 m 


Birken\'/eg 


Das Pflanzschema und die Gestaltung des Bebauungs


planes "Kurgebiet Süd" wird übernommen. Pflanzung 

einer neuen Baumreihe auf der Mischfläche. 

Baumart : 


Sandbirke Betula pendula 

Hochstamm, 4xv., m.B., Umfang 20/25 


Pflanzabstand 8 m 
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(3) Schutz, Pflege- und Entwicklung der Landschaft 

Sanierungs- und Pflegemaßnahmen an bestehenden 

Bäumen. 
Alle Maßnahmen sind von einer qualifizierten 
Fachkraft vorzunehmen. Bei der Anlage von befestig
ten Flächen im Wurzel bereich von vorhandenen Bäumen 
ist so vorzugehen, daß der gesunde Fortbestand der 
Bäume gesichert wird. Hingewiesen wird auf die. 
einschlägige DIN 18 920 und auf die Richtlinien 
fUr die Anlage von Straßen (RAS) Teil: Landschafts
gestaltung (RAS-LG) 1986, Abschnitt 4 
"Schutz von Bäumen und Sträuchern im Bereich von 
Baustellen". 
Vorhandene Bäume und Sträucher sind fachgerecht 
zu verpflanzen. 

(4) Einfriedungen 

4. 1 	 Zäune 
In den Ortsrandlagen und in den dörflichen Bereichen 
sind Holzzäune zu verwenden. Möglich sind Holzlatten
oder Hanichelzaun in einer maximalen Höhe von 1,5 m. 
Die Mindesthöhe beträgt 1,2 m. Die Zäune sind mit 
Einzelfundamenten zu befestigen. 
Maschendrahtzäune sind nur innerhalb von Hecken bis 
zu einer Höhe von 1,50 m zulässig. 

4.2 	 Hecken 
Hecken sind in freiwachsender und geschnittener Form 
zulässig. Höhe der geschnittenen Hecke 1,50 bis 2,00 m. 
Laub- und Nadelpflanzen in dieser Höhe sind zulässig. 
Lebensbaum und Scheinzypresse ist unzulässig. 
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§ 6 Hinweise 

(1) 

(2) 

(3) 

HINWEISE: 

(1) 

zum Umweltschutz: 

Zur Reinhaltung der Luft sollten umweltfreund
liche Heizungsarten verwendet werden. Soweit die 
Möglichkeit besteht, sind Anschlüsse an zentrale 
Energieversorgungs- und verteilungssysteme, auf 
kommunaler und regionaler Ebene, der Errichtung 
von Einzelanlagen vorzuziehen. 

Die Versiegelung von Flächen auf privaten und 
öffentlichen Grundstücken soll nach Maßgabe 
der baulichen und funktionalen Möglichkeiten 
weitgehend beschränkt werden. 

Der Anwendung aktiver und passiver Solarsysteme 
soll gegenüber konventioneller Bauweisen und 
Techniken, unter Berücksichtigung ,des geltenden 
Baurechts sowie den Festsetzungen dieses Bebauungs
und Grünordnungsplanes, bei Abwägung der wirtschaft
lichen Möglichkeiten, Vorrang eingeräumt werden. 
Auf § 3, Abs. 3 Nr. 5 wird verwiesen. 

Werbeanlagen 

Die zu genehmigenden Werbeanlagen sind nach den 

Richtlinien der Gemeindesatzung Bad Füssing 

auszubilden. 
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